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Plakatwerbung Piratenpaftei-Hessen anlässlich der Europawahl 2014

Sehr geehrter Herr Palm,

auf Ihre Anfrage vom 04.03.2014 erteilen wir Ihnen gemäß gS 16, 43 und 46 des Hessischen

Straßengese2es vom 9.10.1962 (GVBL. I5.437), zuletzt geändert am 17.L2.1998 (GVBL. I

S.562) die Erlaubnis, in unserem Gemeindegebiet Plakate anzubringen .

Zur Gemeinde Rothenberg gehören die Ortsteile Finkenbach, Hinterbach, Koftelshütte'
Ober-Hainbrunn, Raubach und Rothenberg.

Auflagen und Hinweise:
f . Ore nnnningung von Plakatfahnen oder Stellschildern mit Draht, Nägeln oder anderem

Befestigungsmäterial an Bäumen ist nicht erlaubt, auch nicht an deren Ummantelung.
2. Gemäß S S3 nOs. 2 SaV 2 SIVO ist das Anbringen von werbeträgern an verkehrszeichen

und Verkehrseinrichtungen unzulässig.
3. Die plakate sind unveaüglich nach Ablauf der Veranstaltung vom Antragsteller oder dessen

Beauftragten zu entfernen. Die Aufstellungsorte sind nach Beendigung in Ihren ursprüng-

lichen Zustand zurückzuversetzen.
4. Alle im Zusammenhang mit dem Bestand und der Ausübung der Sondernutzung sich

ergebenden Mehraufiruendungen und Schäden sind der Gemeinde Rothenberg zu ersetzen.

5. Uniachgemäß angebrachte oäer aufgestellte Werbeträger werden durch die Gemeinde
Rothenberg kosten pflichti g entfernt.

6. Verboten ist insbesondere auch das direkte Aufkleben von Plakaten auf öffentlichen und
privaten Einrichtungen wie beispielsweise an Lichtmasten, Zäunen, Toren und
Hauswänden. An Büswartehäuschen dürfen ebenfalls keine Plakate angebracht werden.

7. Weitere Bedingungen und Auflagen bleiben vorbehalten.

Mit freundlichen

;-,t G
i. A. B. Löffler


